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Liebe Einwohner der Stadt Wittichenau,
Waženi wobydlerjo,
am 09. Juni 2024 fanden die Europawahl sowie die Kreistags-, Stadtrats- und Ort-
schaftsratswahl statt. Wählen ist ein sichtbares Zeichen für gelebte Demokratie. Daher 
ist eine Wahlbeteiligung von ca. 75 % durchaus erfreulich. 

Danke an alle, die von ihrem im Grundgesetz garantierten Wahlrecht Gebrauch ge-
macht haben. Ein solches Wahlrecht ist mit Blick auf viele andere Länder nicht selbst-
verständlich.

Wahlen bedeuten aber auch immer eine gehörige Menge an Arbeit und Aufwand. Sei 
es als Wahlhelfer tagsüber in den Wahllokalen oder nach Schließung dieser beim Aus-
zählen der abgegebenen Stimmen. An diesem Wahltag dauerten die Auszählungen bis 
tief in die Nacht, in manchen Wahllokalen bis früh gegen 2 Uhr.

Wahlhelfer ist eine ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Gesellschaft. Daher an dieser 
Stelle herzlichen Dank an alle, welche durch ihr Mitwirken diese Wahlen bei uns über-
haupt ermöglicht haben. Es freut mich persönlich, dass sich auch immer wieder Bürger, 
aber auch junge Leute zur Verfügung stellen.

Das Ergebnis dieser Kommunalwahl kann jeder für sich beurteilen. Mich haben einige 
Ergebnisse dieser Wahl etwas verwundert.

Aber wie bei jeder Wahl hatten alle Wähler die Möglichkeit, den Kandidaten zu wählen, 
welcher aus ihrer Sicht am kompetentesten ist, die den Wähler oder unseren Ort be-
treffenden Probleme zu lösen. Wir als Stadtverwaltung sind gespannt auf die Zusam-
menarbeit und das Engagement im neu gewählten Stadtrat.

Am 12. Juni 2024 fand in Hoske die letzte Stadtratssitzung dieser Legislaturperiode 
statt. Darin haben wir anhand einer Präsentation zurückgeschaut, was in den ver-
gangenen 5 Jahren gemeinsam geschafft wurde (die Präsentation ist auch auf unserer 
Stadt-Homepage verfügbar). Aus meiner Sicht ist da Einiges zusammengekommen! 
Oftmals wird das aber ganz schnell vergessen, die weiteren Wünsche und Forde-
rungen stehen im Vordergrund.

Hier würde uns als Gesellschaft manchmal ein wenig Dankbarkeit und Demut gut zu 
Gesicht stehen. 

Ihr Bürgermeister

Markus Posch
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse aus der Stadtratssitzung Nr. 03 / 2024 
vom 12.06.2024 mit Erläuterungen 
Beschluss-Nr.  01 / 03 / 2024
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die Einziehung folgender öffentlicher 
Feld- und Waldwege gemäß § 8 Abs. 2 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG):

FW 256 Dubring    Gestellweg - Dubringer Moor
FW 260 Dubring   Unter Gestellweg - Dubringer Moor
FW 262 Neudorf Klösterlich Michalkener Gemarkungsgrenze
FW 263 Neudorf Klösterlich Alter Dubringer-Michalkener Weg 
FW 264 Neudorf Klösterlich Oberer Grenzweg
FW 269 Dubring   Dumperweg – Dubringer Moor
FW 270 Dubring   Schwarzer Weg
FW 271 Dubring   Oberer Grenzweg – Dubringer Moor

Erläuterungen:
Die „Einziehung“ von Straßen bzw. Wegen nach § 8 Abs. 2 des Sächsischen Straßenge-
setzes bedeutet, dass ihnen die „Widmung für den öffentlichen Verkehr“ entzogen wird. 



In den Monaten Juli und August finden keine 
Sprechzeiten des Friedensrichters statt.
Der nächste Termin nach der Sommerpause ist der 19.09.2024
Gesonderte Terminabsprachen sind über das Sekretariat des 
Bürgermeisters möglich.
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400 Jahre 
Schadowitz

Dem Wasser und 
Abwasser Zweck-
verband Lausitz 
gehören folgende 
Mitgliedsgemeinden 
an: die Städte Berns-
dorf, Elstra, Große 
Kreisstadt Kamenz, 
Königsbrück, Lauta 
und Wittichenau so-
wie die Gemeinden 
Burkau, Crostwitz, 
Elsterheide, Hasel-
bachtal, Laußnitz, 
Lohsa, Nebelschütz, 
Neukirch, Oßling, 
Panschwitz-
Kuckau, Räckelwitz, 
Ralbitz-Rosenthal, 
Schwepnitz und 
Steina.
Während der letzten 
Verbandsversamm-
lung des Wasser und 
Abwasser Zweck-
verband Lausitz am 
11.06.2024 wurden 
Beschlüsse gefasst 
und Satzungen be-
stätigt. Wir informie-
ren an dieser Stelle 
darüber, dass die 
Mitgliedsgemeinden 
die gefassten Be-
schlüsse ortsüblich 
in den nächsten 
Wochen bekannt-
geben werden. Die 
Veröffentlichungen 
hierzu finden sie 
in den jeweiligen 
Amtsblättern, an 
den Schautafeln und 
den Homepages der 
Mi tg l iedsgemein-
den. Weiterhin sind 
die Beschlussfas-
sungen auch auf 
der Homepage des 
Wasser und Abwas-
ser Zweckverband 
Lausitz veröffentlicht 
worden. Wir bitten 
um Beachtung.

Dies sollte die Gemeinde tun, wenn die Straße oder der Weg keine öffentliche Verkehrsbe-
deutung hat oder andere überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für die Einziehung 
vorliegen. Durch die Einziehung entfällt für die Gemeinde als Straßenbaulastträger die Ver-
kehrssicherungspflicht. 
Eine Überprüfung der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Feld- und Waldwege im 
Gemeindegebiet hat ergeben, dass für eine erhebliche Anzahl dieser Wege die Vorausset-
zungen für eine Einziehung bzw. Entwidmung vorliegen.  
Die Anlieger und Benutzer dieser Feld- und Waldwege können die Wege trotzdem weiterhin 
nutzen. Dies ergibt sich aus den Regelungen von Wald- und Naturschutzgesetz. Nach § 11 
des Sächsischen Waldgesetzes darf jeder den Wald zum Zwecke der Erholung betreten. 
Dies erfolgt jedoch auf eigene Gefahr.
Eine entsprechende Regelung für Feldwege findet sich im Sächsischen Naturschutzge-
setz. So darf auch die freie Landschaft von allen zum Zwecke der Erholung unentgeltlich 
betreten werden, auch hier auf eigene Gefahr. Durch diese Betretungsbefugnis werden für 
die Stadt als Eigentümerin der Wege keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrssiche-
rungspflichten begründet. Sie trifft nun keine Haftung mehr für typische, sich aus der Natur 
ergebende Gefahren.

Wittichenau, 14.06.2024

Markus Posch
Bürgermeister

Wir sagen DANKE allen, 
die zum Gelingen unseres 
kleines Stadtfestes beige-
tragen haben. Ohne unse-
re Vereine und Gruppen, 
ohne Netzwerke und ohne 
ein verlässliches, gemein-
sames Miteinander wäre so 
ein Festwochenende nicht 
möglich.

- Förderkreis „St. Marien“, 
- Verein(t) für Wittichenau  
  e. V. und Lutz und 
  Ramona Maul sowie 
  Monika Nasdala,
- Städtepartnerschaftsver-        
  ein Wittichenau e. V., 
  und der KRABAT-
  Milchwelt,
- Frühstücksfrauen für die Tischdeko,
- Initiativgruppe Christliche Eltern, Gabi Schnabel und Angela Popella,
- Kerstin Tanneberger mit ihrem Team,
- Team vom Asia-Imbiss             ,
- katholische Kirchgemeinde, vor allen Pfarrer Ansgar Florian 
  und Diakon Markus Schwitalla,
- Künstler Jörg Tausch aus Rohne und Kunstgießerei Engelmann aus 
  Lauchhammer,
- KRABAT-Forscher Hans-Jürgen Schröter und Pfarrer  Magiera für seine 
  Unterstützung bei den Recherchearbeiten,
- der Stadtbrauerei, dem Karnevalsverein, Susann Wuschko 
  und Gerold Winzer für die super Führungen,
- „Leichtfuß und Liederliesel“und den Bands „Red Tower Big Band“ aus 
  Kamenz, „The Tube BOXX Heros“ und Seth Schwarz und 
  Lydgen alias Martin Zschornack mit seiner Frau Lydia Görlitz,
- Familie Kockert, Bäckerei Andre Pieprz und Bauernhof Helm 
  aus Eutrich sowie „Blech gehabt“ für den wundervollen Frühschoppen, 
- United Clubs for Kulow e. V. für das super Kinderfestival,  
- der Grünen Garde für den sportlichen Part, 
- Jessi Lübke von der Firma Pumptrack.de und Marc Diekmann für            
  die einzigartigen Momente an der Pumptrack,
- den Kollegen vom Städtischen Bauhof

und allen nicht genannten Helfern und interessierten Bewohner und Gästen 
unserer Stadt.

Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung durch:
Landratsamt Bautzen, Kreisentwicklung mit der „LEADER-Richtlinie“
Energieversorgung Schwarze Elster GmbH (EVSE)


